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40. Verordnung: Wiener Lanileslehrer-PersonalvertretungrWahlordnung. 

40. 

Verordirung der Wiener Landesregierung 
vom 26. September 1967 über die Durch- 1 
filhrung der Wahl der Personalvertreter an i 
allgemeinbildenden Pflichtschulen und ge
werblichen und kaufmännischen Berufs
schulen des Bundeslandes Wien (Wiener 

Landeslehrer-Personalvertretungs-Wahl
ordnung}. 

Auf Grund des Abschnittes V § 42 lit. a 
des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGB!. 
Nr. 133/1967, wird verordnet: 

ABSCHNITT I 

Errichtung von Dienststellenausschüssen 

Dienststeilenwahl ausschuß 

§ 1. Der Dienststellenwahlaumhuß (§ 16 des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes) besteht in 
Dienststellen mit 20 bis 100 Landeslehrern aus 
3 Mitgliedern, 101 bis 500 Landeslehrern aus 
5 Mitgliedern, mehr als 500 Landeslehrern aus 
7 Mitgliedern. 

§ 2. (1) Bei der Bestellung der Mitglieder des 
Dienststellenwahlaumhusses ist das Stärkever
hältnis der im Dienststellenausschuß vertretenen 
Wählergruppen wie folgt zu berücksichtigen: 

a) Die Anzahl der auf die Wahlergruppen ent
fallenden Sitze im Dienststellenwahlaus
schuß ist mittels der Ermittlungszahl fest
zustellen. Die Ermittlungszahl wird ge
funden, indem die Gesamtzahl der Mit
glieder des Dienststellenausschusses durch 
die Gesamtzahl der Mitglieder des Dienst
stellenwahlausschusses geteilt wird. Die Er
mittlungszahl ist nötigenfalls auf zwei 
Dezimalstellen zu berechnen. 

h) Jede Wählergruppe erhält so viele Sitze im 
Dienststellenwahlausschuß zugesprochen, 
als die Ermittlungszahl in der Zahl der 
Dienststellenausschußmitglieder der ein
zelnen Wählergruppe enthalten ist. 

c) Werden auf diese Weise nicht alle Sitze des 
Dienststellenwahlaussdiusses besetzt, so ist 
festzustellen, welche Restquotienten bei der 
Teilung der Mandatszahlen der einzelnen 
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Wahlergruppen durch die Ermittlungszahl 
verbleiben. Die restlichen Sitze im Dienst
stellenwahlaussdiuß fallen jenen Wähler
gruppen zu, die die größten Restquotienten 
aufweisen. 

d) Haben auch nach dieser Berechnung 
mehrere Wählergruppen den gleichen An
spruch auf einen Sitz im Dienststellenwahl
ausschuß, so fällt der Sitz jener Wähler
gruppe zu, der anläßlich der Wahl des 
Dienststellenausschusses die größere Anzahl 
von Reststimmen verblieb. Haben nach 
dieser Berechnung mehrere Wählergruppen 
den gleichen Anspruch auf einen Sitz im 
Dienststellenwahlausschuß, so entscheidet 
unter diesen das Los. 

(2) Die Wahlergruppen haben die von ihnen 
namhaft zu machenden Mitglieder und Ersatz
mitglieder des Dienststellenwablaussdmsses dem 
Vorsitzenden des Dienststellenausschusses und 
den anderen im Dienststellenaussdiuß vertretenen 
Wählergruppen unter Beifügung der Geburts
daten mitzuteilen. 

(3) Der Dienmtellenausschuß hat seinen Be
sdtluß über die Bestellung eines Landeslehrers 
zum Mitglied (Ersatzmitglied) des Dienststellen
wahlausschusses diesem Landeslehrer schriftlidi 
zuzustellen. 

§ 3. Auf die Gesdtäftsführung des Dienst
stellenwahlausschusses finden die Bestimmungen 
über die Geschäftsführung des Dienststellenaus· 
schusses mit <!er Maßgabe sinngemäße Anwen· 
dung, daß die erste Sitzung des Dienststellenwahl
ausschusses spätestens zWei Arbeitstage nach der 
Bestellung aller Mitglieder des Dienststellenwahl
ausschusses einzuberufen ist. 

S 4. Beabsichtigt eine Wahlergruppe, einen 
Landeslehrer als Wahlzeugen (§ 16 A?s. 5 des 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes} in den 
Dienststellenwahlausschuß zu entsenden, so hat 
sie dies dem Vorsitzenden des Dienststellenwahl· 
aussdiusses unter Angabe des Namenst der Ge~ 
burtsdaten, der Anschrift, des Amtstitels und der 
Dienststelle des Wahlzeugen schriftlidi mitzu
teilen. Erfüllt der Landeslehrer die Voraus
setzungen für die Bestellung als Wahlzeuge, so 
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hat ihm oor Vorsitzende des Dienststellenwahl-• 
ausschu.sses schriftlich zu bescheinigen, daß er be
redltigt ist, an den Sitzungen des Dienststellen
wahlaussdiusses ohne Stimmrecht teilzunehmen. 

Ausschreibung der Wahl; Wahl· 
kundmachung 

§ 5. (1) Der Zentralwahlausschuß hat den Be· 
schluß, betreffend die Ausschreibung der Wahl 
des Dienststeltenaussdiusses, dem Dienststellen
wahlausschuß und dem zuständigen Dienst
stellenleiter so z.c:itgeredit schriftlich mitzuteilen, 
daß die Kundmachung unter Berücksichtigung der 
sechswöchigen Frist des § 20 Abs. 1 des Bundes
Personalvertretungsgesetzes erfolgen kann. Der 
Dienststellenleiter hat diese Ausschreibung der 
Wahl unverzüglich nach der Zustellung kundzu· 
machen. 

(2) Der Dienststellenwahlausschuß hat späte
stens fünf Wochen vor dem (ersten} Wahltage 
eine Wahlkundmachung zu veröffentlichen, die 
zu enthalten hat: 

g) den Hinweis, daß die zugelassenen Wahl
vorsdlläge ab dem siebenten Tage vor dem 
(ersten) Wahltage am gleichen Orte, an dem 
die Wahlerliste aufliegt, zur Einsicht der 
Wahlberedltigten aufliegen; 

h) den Hinweis, daß Stimmen gültig nur mit 
einem amtlidien Stimmzettel abgegeben 
werden können; 

i) den Hinweis, daß das Wahlrecht grund
sätzlich persönlich auszuüben ist, daß aber 
Wahlberedltigte, die am Tage der Wahl (an 
den Wahltagen) nidlt in der Dienststelle 
anwesend sein können, beim Vorsitzenden 
des DienststellenwahlausscllUsses die Zu· 
lassung zur Stimmabgabe auf dem Wege 
durdl die Post beantragen können, 

(3) Die vom Vorsitzenden des Dienststellen
wahlaussdlusses zu unterfertigende Wahlkund
madlung ist an der Amtstafel, in Ermangelung 
einer solchen an einer anderen Stelle der Dienst
stelle an~usdtlagen, so daß alle Wahiberechtigten 
leidit von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen 
können. In größeren Dienststellen ist sie an 
mehreren Stellen anzuschlagen. Die Kund
madiung ist bis zur Beendigung der Wahlhand
lung zu belassen. 

Verzeichnis der Landeslehrer 

a) den Hinweis, daß die für die Stimmabgabe 
bestimmten Tagesstunden und der Ort, an 
dem die Stimmabgabe zu erfolgen hat, 
spätestens am siebenten Tage vor dem 
(ersten) Wahltage an dieser Stelle verlaut
bart werden; 

b) die Zahl der zu wählenden Mitglieder des § 6. (1) Der Dienststellenleiter ist verpflidltet, 
Dienststellenausschuss.es; dem Dienststellenwahlaussdiuß das zur Durdt-

c) den Ort in der Dienststelle, an dem die führung der Wahl erforderlidle Verzeichnis oor 
Wählerliste {§ 6) und ein Abdruck dieser Landeslehrer der Dienststelle spätestens fünf 
Verordnung eingesehen werden können; Wochen vor dem (ersten) Wahltage zur Ver-

d) die Frist (§ 20 Abs. 2 des Bundes-Personal- fügung zu stellen. In das Verzeidlnis sind alle 
vertretungsgesetzes), während der die Landeslehrer aufzunehmen, die am Tage der 
Wählerliste zur Einsicht aller der Dienst· Wahlaussdlreibung der Dienststelle angehören, 
stelle angehörenden Landeslehrer auf„ und zwar auch dann, wenn sie einer anderen 
Hegt; Dienststell-; dierutzugeteilt. sind. Lan_deslehrer, 

e) den Hin'\\·eis, daß Einwendungen gegen die die von einer anderen Dienststelle dienstzuge
Wahlerfüte (§ 7 Abs. 1) während der Auf- teilt sind, sind in das Verzeidlnis nicht aufzu· 
la·gefrist beim Vorsitzenden des Dienst- J nehmen. 
stellenwahlausschusses einzubringen sind '1 (2) Das Verzeidinis hat die Familien- und 
und daß verspätet eingebrachte Einwendun- Vornamen, die Geburtsdaten, die Staatsbürger· 
gen unberücksidltigt bleiben; 1 sdlaft und die Amtstitel der Landeslehrer sowie 

f) den Hinweis, daß Wahlvorschläge schrift-1 den Tag des Beginnes ihres Dienstverhältnisses 
lidi beim Vorsitzenden des Dienststellen· zum Land zu enthalten. Das Verzeichnis hat 
wahlausschusses spätestens drei Wochen vor weiters Angaben über Tatsachen zu enthalten, 
dem (ersten) Wahltage eingelangt sein die für die Beurteilung der Wahlberechtigung 
müssen, widrigenfalls sie nicht berück· der Landeslehrer gemäß § 15 des Bundes.Per· 
sichtigt werden; ferner den Hinweis, daß sonalvertretungsgesetzes von Bedeutung sind. 
die Wahlvorschläge nicht mehr Bewerber (3) Werden für eine Dienststelle gemäß § 4 
(Wahlwerber) enthalte~ dürfen .als. die des Bundes-Personalvertretungsgesetzes mehrere 
doppelte Zahl der zu wahlenden Mitglieder Personalvertretungen gebildet so sind vom 
des Dienststellenausschusses, widrigenfalls Dienststellenleiter gesonderte: den für die 
jene Wahlwerber, die diese Zahl über· Zwecke der Personalvertretung getrennten 
schreiten, als nicht •n~eführt gelten; Dienststellenteilen entsprediende Verzeichnisse 
schließlich die Mindestzahl der Unter- zu erstellen. Wird für zwei oder mehrere Dienst
sdiriften von Wahlbereditigten der Dienst- stellen (Dienststellenteile) gemäß § 4 des Bundes· 
stelle, die jeder Wahlvor:sdilag aufweisen Personalvertretungsgesetz-es e-ine .gemeinsame 
muß; Personalvertretung gebildet, so hat der gemäß 
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§ 4 Abs. 3 des Bundes-l'etsonalvertretungs-1 daß die Entscheidung vom Diemtstellenwahlaus
gesetzes bestimmte Leiter der zusamrn«ngefaßten schuß noch beachtet werden kann. . 
Dienststellen (Dienststellenteile) eln Verzeichnis (4) Der Dienststel!enwahlausschuß ist berech
sä.mtlidier Bediensteter, die den zusammenge· tigt, offensichtliche Irrtümer in der Wählerliste 
faßten Dienststellen (Dienststellenteilen) ange- bis zum Wahltage auch ohne Antrag zu berich
hören, zur Verfügung zu stellen. Die Leiter der tigen. 
einzelnen Dienststellen (Dienststellenteile) haben 
in diesem Falle dem Leiter der zusammen~ 
gefaßten Dienststellen (Dienststellenteile) die er
forderlichen Unterlagen zu liefern. 

Wahlvorschläge 

§ 9. (1) Das Einlangen des Wahlvorschlages 
($ 20 Abs. 3 des Bundes-Personalvertretungs
gesetzes) ist vom Vorsitzenden des Dienststellen~ 

W ä h l er l i s t e wahlaussc:husses unter Angabe der Zeit der 
§ 7. (1) Der Dienst>tellenwahlaussdiuß hat an' Empfangnahme zu bestätigen. 

Hand der Verzeidinisse (§ 6) die Wahlberec:htig-1 (2) Der Wahlvorsdilag hat neben den nadi 
ten festzustellen, indem er jene Landeslehrer aus- 1

1 

§ 20 Abs. 3 des Bundes-Personalvertretungs
scheidet, die gesetzes- erforderlichen Unterschrift-en ein Ver~ 

a) am Tage der Wahlaussdireihung nodi zeich?"' und die Untersdiriften der Bediensteten, 
nicht das 18. Lebensjahr vollendet haben; i die Steh als Personalvertreter bew~rben (Wahl-

b) T d W hl eh .bu eh l werber), zu enthalten, und zwar in der bean-
·~ ~ge er a auss rei. ng no tragten Reihenfolg<: und unter Angabe des 
rutcht emen Monat Landesbedienstete des F T d V · d G b 
Dienststandes sind. ·am1 1en- un ornamens .sow.1e . e.s e u.rts· 

.. ' datums. Er hat außerdem die Bezeichnung emes 
c) gemaß § 15 Abs. 3 des Bundes-Personal- zustellungsbevolhnäd:itigten Vertreters des 

vertretung~gesetzes vom Wahlred:it ausge- Wahlvorschlages zu enthalten, anderenfalls der 
sdilossen smd. Erstunterzeichnete als Vertreter gilt. 

(2) A~! ~rund der ~eststell~.ngen nach Abs. 1 (3) Der Wahlvorschlag hat die eindeutig 
und allfalhg notwendiger faganzungen .hat der untersdieidbare Bezeidlnung der Wählergruppe 
Dtenststellenwahlaussd:iuß die Wähler!1Ste zu und allenfalls eine Kurzbezeidinung in Budi
verfassen. staben zu enthalten. Ein Wahlvorsd:ilag ohne 

§ 8. (1) Die Wählerliste ist spätestens vier eine soldie Bezeidinung ist nadi dem erstvor
Wodien vor dem (ersten) Wahltage aufzulegen geschlagenen Wahlwerber zu benennen. 
(§ 20 Abs. 2 zweiter Satz des Bundes-Personalver- (4) Die Verbindung (Koppelung) von Wahl-
tretungsgesetzes). Einwendungen gegen die Wah- vorschlägen ist unzulässig. 
!erliste sind beim Vorsitzenden des Dienststellen· § 10. (1) Der Di<:nststellenwahlaussdiuß hat 
wahlaussdiusses einzubringen. Verspätet einge- die innerhalb der Einreidlungsfrist (§ 20 Abs. 3 
bradite Einwendungen haben unberücksiditigt zu des Bundes-Personalvertretungsgesetzes) über
bleiben. reichten Wahlvorsdiläge zu prüfen und fest-

(2) Der Dienststellenwahlausschuß hat seine gestellte Mängel umgehend dem Vertreter des 
Entscheidung über Einwendungen dem Landes- WahlvoNdilages mit der Aufforderung mitzu
lehrer, der die Einwendungen erhoben hat, und teilen, diese innerhalb von drei Arbeitstagen zu 
dem Landeslehrer, auf den sich die Einwendung i beheben. Wahlwerber, deren Untersdirift im 
bezieht, schriftlich zuzustellen. Erachtet der 1 Wahlvorschlag fehlt oder denen die Wählbar
Dienststellenwahlaussdiuß die Einwendung als keit (§ 15 Abs. 5 und 6 des Bundes-Personal
begründer, so hat er die Wählerliste unter Bei- vertretungsgesetzes) fehlt, sind vom Dienmtel
setzung des Datums der Entscheidung unverzüg- lenwahlaussdiuß aus dem W ahlvorsdllag zu 
lieh richtigzustellen. streidien. 

(3) Das Redit der Berufung gegen die Ent- (2) Der Dienststel!enwahlausschuß hat über 
sdieidung des Dienstsi:..llenwahlaussc:husses steht die Zulassung der .Wahlvorschläge it'weils inner
dem Landeslehrer, der die Einwendung erhoben halb von drei Arbeitstagen nadi Oberreichung 
hat, und dem Landeslehrer, der durch die Ent- der Wahlvorsdiläge oder nadi Ablauf der Frist 
sd:ieidung betroffen ist, innerhalb von drei zur Behebung von Mängeln zu ent>dieiden. 
Arbeitstagen ab der Zustellung der Entsdieidung (3) Der Dienststellenwahlaussdiuß darf einem 
zu. Das Reditsmittel ist sdiriftlich oder tele- Wahlvorschlag nur dann die Zulassung verwei
graphisch einzubringen, zu begründen und an gern, wenn er 
den Dienststellenwahlaussdiuß zu riditen. Der a) nid:it innerhalb der Einreidiungsfrist (§ 20 
DienststeUenwahlaussdiuß hat die Berufung un- Abs. 3 des Bundes-Personalvertretungs-
verzüglic:h dem Zentralwahlaussdiuß, in dessen gesetzes) überreidit wurde; 
Wfrkungsbereidl die Dienststelle fällt, vorzu- b) nid1t die erforderlidie Anzahl von Unter-
legen, welcher über die Berufung so rechtzeitig sdiriften (§ 20 Abs. 3 des Bundes-Personal-
yor; dem (ersten) Wahltage zu e~tscheiden bat, vertretungsgeset:u:s) trägt; 
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c) nicht mindestens einen wählbaren Wahl· j 
werber (§ 15 Abs. 5 und 6 des Bundes
Persona!vertretungsgesetzes) enthält. 

(4) Die Landeslehrer, die einen Wahlvorsdtlag 
eingebracht haben, bzw. die Wählergruppe 
(§ 20 Abs. 5 des Bundes-Personalvertretungs· 
gesetzes), sind berechtigt, innerhalb der Ein· 
reidtungsfrist 11.nderungen am Wahlvorschlag vor
zunehmen Oder den Wahlvorschlag zurüd<zu
ziehen, jedodt muß eine solche 11.nderung oder 
Zurückziehung von sämtlichen Landeslehrern 
unterschrieben ·sein, die den seinerzeidgen Wahl
vorsd:tlag unterfertigt haben. 

b) einen amtlid:ten Stimmzettel (S 15) und 
c) einen bereits freigemachten (frankierten) 

und mit der Adresse des Dienststellen
wahlausschusses sowie mit dem Vor- und 
dem Zunamen des Wahlberechtigten ver
sehenen und besonders gekennzeichneten 
zweiten Umschlag (Briefumschlag). 

( 4) Die zur Briefwahl Berechtigten sind in der 
Wählerliste gesondert zu kennzeichnen. 

(5) Stellt der Diensrstellenwahlausschuß fest, 
daß der Wahlberechtigte zur Briefwahl nicht 
berechtigt ist1 so hat er diese Entscheidung dem 
Landeslehrer nadrv;reislich zur Kenntnis zu brin-

(5) Eine Zurückziehung einzelner Unterschrif
ten auf dem Wahlvorschlag nach dessen Ein- gen. 
langen beim Dienststellenwahlaussd1uß ist yom , W a h 1 v o r b er e i tu n g 
Dienststellenwahlaussehuß nicht zur Kenntnis zu § 12. (1) Die Wahlvorbereitungen und die 
nehmen, es sei denn, daß dem Dienststellenwahl- Wahlen sind möglichst ohne Beeinträchtigung des 
ausschuß glaubhaft gemacht wird, daß ein Dienstbetriebes vorzunehmen. 
Unterzeichner des Wahlvorschlages durch einen D. f'" d' S . b b b · 
wesentlichen Irrtum oder durch argfütige Täu- , (2) ie ur ie t1mma ga e est•m.mten 
schung oder- Drohung zur Leistung der Unter~ Tagesstunden und de.r O~t, ~n de1:'1 die Sttmn;
schrift bestimmt worden ist und die Zurück- abgabe zu erfolgen hat, ist m gleicher Art wie 
ziehung der Unterschrift spätestens am zehnten d10 Wahlkundmachung ($ 5 Abs. 3) zu verlaut-
Tage vor dem (ersten) Wahltage erfolgt ist. baren. 

(6) Die Entscheidung des Dienststellenwahl- (3) Die Wahlhandlung bat zu der gemäß S 20 
, eh , "be d·e Zul n d , w hl _ Abs. 4 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes 
.uss us es u r i assu g e a vor b . Ze' d ··ß < 20 Abs 4 schlages kann nur i-m Zuge der Wahlanfeditung esttmmten lt an em gema :t , • 

(§ 20 Abs. 9 des Bundes-Personalvertretun s- des Bundes-Personalvertretungsgesetzes besum~-
t ) b k.. ft de g ten Orte stattzufinden. Der Wahlort muß fur 

gesc "'' e amp wer n. d' Du chf"h d W hl . . d 1e r u rung er a geeignet sein un 
S t i mm a b g ab e a u f de m w e g e soll möglichst in der Dienststelle liegen. 

d u r c h d i e Po s t § U. Der Dienststellenwahlaussehuß hat dafür 
§ 11, (l} Die Zulassung zur Stimmabgabe auf , zu sorgen, daß eine, im Bedarfsfalle mehrere 

dem Wege durch die Post gemäß S 20 Abs. 7 des Wahlzellen am Wahlorte vorhanden sind. Im 
Bundes-Personalvertretungsgesetzes (im folgen- übrige~ gelte'.' für die Einrichtung der '!V•hl
den „Briefwahl" genannt) muß beim Dienst- zelle die Bemmmungen des § 61 der Natmnal
ste!lenwahlausschuß so rechtzeitig beantragt rats-.Wahlordnung 1962, BGB!. Nr. 246, smn
werden, daß die Zustellung oder die Aushändi- ,. gemaß. 
gung der im Abs. 3 genannten Wahlbehelfe so § 14. Für die W ahlberecbtigten sind undureh
lange vor dem {ersten) Wahltage möglich ist> sichtige Wahlkuverts vorzubereiten. Die Anbrin
daß sie der Wahlberechtigte zur Ausübung d<S 1

1 

gung von Worten, Bemerkungen oder Zeichen 
Wahlrechtes benütz.en kann. Ist das Vorliegen auf den Wahlkuverts ist verboten. 

Stimmzettel 

der Voraussetzungen für die Briefwahl offen
kundig, so hat der Dienststellenwahlaussehuß 
die Zulässigkeit der Briefwahl auch ohne Antrag 
auszusprechen. $ 15. (!) Die Wahl der Mitglieder des Dienst-

(2) über die Zulässigkeit dt.r Briefwahl hat stellenaussehusses hat mittels amtlich aufzulegen
der Dienststellenwahlaussehuß innerhalb von der Stimmzettel zu erfolgen. 
zwei Arbeitstagen nach Einlangen des Antrages, (2) Der amtliche Stimmzettel ist aus weißem 
jedenfalls aber so rechtzeitig zu entscheiden, daß Papier herzustellen und hat auf einer Seite sämt
die Ausübung des Wahlrechtes durch den Wahl- liehe Wählergruppen einschließlich allfälliger 
berechtigten gesichert ist. Kurzbezeichnungen und vor jeder Wählergruppe 

(3) Stellt der Diensmellenwahlausschuß fest, einen Kreis zu enthalten. Der amtliche Stimm
daß der wahlberechtigte zur Briefwahl bered:t- zettel darf nur auf Anordnung des Zentralwahl
tigt ist, so hat er ihm mittels eingeschriebenen ausschusses hergestellt werden. 
Briefes zu übermitteln oder persönlich auszu-1 (3) Die amtlichen Stimmzettel sind vom 
händigen: 1 Zentralwahlausschuß entsprechend der Zahl der 

a) einen gleidlen wie für die übrigen Wahler 1· Wahlberechtigten zusätzlich einer Reserve von 
aufliegenden leeren Umsd:tlag (Wahl- höchstens 50 v. H. dem Dienststellenwahlausscbuß 
kuvert, § 14), · zu übermitteln. Die Stimmzettel sind gegen eine 
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Empfangsbestätigung auszufolgen. Die Empfangs-1 amtlichen Stimmzettel bekanntzugeben, vor dem 
bestätigung ist zweifach auszufertigen; eine Aus- Dienststellenwahlaussdiuß diese Anzahl zu über
fertigung ist dem Obernehmer auszufolgen, die prüfen und das Ergebnis in der Niedenchrift 
zweite Ausfertigung verbleibt beim Zentralwahl- festzuhalten. 
ausschuß. (2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung 

§ 16. Der Stimmzettel ist gültig ausgefüllt, hat sich der Dienststellenwahlausschuß davon zu 
wenn aus ihm eindeutig zu erkennen ist) welche überzeugen} daß die zum Hineinlegen der Stimm
Wahlergruppe der Wahler wählen wollte. Dies , zettel bestimmte Wahlurne leer ist. 
ist der Fall, wenn der Wähler in dem vor der 1 (3) Die Stimmabgabe beginnt damit, daß den 
Wählergruppe abgedruckten Kreis ein liegendes Mitgliedern des Dienststellenwahlausschusses und 
Kreuz oder ein anderes Zeichen anbringt, aus den Wahlzeugen Gelegenheit zur Abgabe ihrer 
dem eindeutig hervorgeht. daß er die in der- Stimmen gegeben wird. 
selben Zeile angeführte Wahlergruppe wählen 
wollte. § 20, (1) Die Wahl wird, soweit im § 22 nichts 

anderes bestimmt ist, durch persönliche Abgabe 
§ 17. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn des Stimmzettels am Wahlorte vorgenommen. 
a) ein anderer als der amtliche Stimmzettel Jeder Wähler hat für die Wahl des Dienststellen

zur Abgabe der Stimme verwendet wurde wahiausschusses nur eine Stimme. 

oder . . . . (2) Blinde oder schwer Sehbehinderte dürfen 
b) der Stunm.zett;'.'l d~ch Abreißen ei~es Teiles sich von einer Geleitperson, die sie selbst an>

derart beemtradi.tigt wurde, daß mcht mehr ; wählen können führen und diese für sich ab
eindeu~ig her;,orgeht, weldte Wählergruppe j stimmen lassen~ Von diesen Fä11en abgesehent 
der Wahler w-ahlen wollte1 oder . darf die Wahlzelle stets nur von einer Person 

c) überhaupt keine Wählergruppe angezeich-1 betreten werden. 
net wurde oder (3) Ob d' z l" · k · d I eh h 

d) · d h ~·hl ! er te u ass1g ett er nanspru na me 
zwei o er me rere wa ergruppen ange- J · "-l · .i ·d · z ·f l f ll 
zeichnet wurden oder einer . Vt:'. e1tperson entsu1e1 et im .we1 e s a e 

e) „. d W"hl b eh z 'eh 1 der Dienststellenwahlausschuß. Jede Stimmabgabe 
a~ em vom a er ange ra ten e1 en · H.lf · G 1 · · · d N' d 
ode d · K . ....L • -L mit 1 e einer e e1tperson ist in er ie er~ 

r er sonstigen ennze1u1nung ruuit .. 1.. ·1 (§ n Ab ) f h J 
e·nd t. h h Ich >=·hl 1 sum t 17 s. 1 estzu a ten. , t eu ig ervorge t, we e wa ergruppe 
er wählen wol!te. § 21. (1) Der Wähler hat vor d:" Dienststellen-

(2) Leere Wahlkuverts zählen als ungültige'! wahlausschuß zu treten und seinen Namen zu 
Stimmzettel. Enthält ein Wahlkuvert mehrere nennen. Hierauf hat der Vorsitzende des Dienst
Stimmzettel für denselben Aussdiuß, die auf ver- '. steltenwahlaussdiusses dem Wähler ein leeres 
schiedene Wahlergruppen lauten, so zählen sie, 11 W.ahlkuvert (S 14) und einen amtlichen Stimm
wenn sich ihre Ungültigkeit nicht schon aus zettel (§ 15) mit der Aufforderung zu über
anderen Gründen ergibt, als ungültige Stimm-1 geben, sich in die Wahlzel!e zu begeben. Dort 
zettel. hat der Wähler den Stimmzettel auszufüllen und 

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf, in das Wahlkuvert zu legen. Nach dem Verlassen 
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Kenn- ·der Wahlzelle hat der Wahler das Wahlkuvert 
zcichnung der Wählergruppe angebracht wurden, \ dem V ~rsitzenden des Diens~~ellenv:ahl~usschus
beeinträchtigen die Gültigkeit eines Stimmzettels; ses zu ubergeben, der es ungeoffnet in die Wahl
nicht, wenn sidi hiedurch nicht einer der in den ·1 urne zu legen hat. 
Abs. 1 und 2 angeführten Ungültigkeitsgründe (2) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des 
ergibt. Im Wahlkuvert befindliche· Beilagen aller 1' amtlichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen 
Art beeinträchtigen die Gültigkeit nicht. und begehrt der Wähler die Aushändigung eines 

r weiteren amtlichen Stimmzettels, so ist dies im 
W h 1 h d l \Abstimmungsverzeichnis (Abs. 3) festzuhalten 

a an u n g und dem Wähler ein weiterer Stimmzettel aus-
§ 18. Der Vorsitzende des Dienststellenwahl-1' zufolgen. Der Wähler hat den ihm zuerst ausge

ausschusses hat für die Aufrechterhaltung der händigten amtlichen Stimmzettel vor dem 
Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und. Dienststellenwahlausschuß durch Zerreißen un
für die Beobachtung der Bestimmungen des 1 brauchbar zu mamen und zwecks Wahrung des 
Bundes~Personalvertretungsgesetzes und dieser Wahlgeheimnisses mit sich zu nehmen. 
Verordnung Sorge zu tragen. 1· (3) Die Abgabe der Stimme ist in der Wähler-

§ 19. (1) über die Wahlhandlung ist eine liste durch Abstreichen des Namens des Wählers 
Niederschrift anzufertigen, in der besondere Vor-1 kenn~lich, zu machen. und in ein Abstimmungs
kommnisse während der Wahl festzuhalten sind. verzetchnts unter Beisetzung der fortlaufenden 
Zu Beginn der Wahlhandlung hat der Vor-. Zahl der Wählerliste einzutragen. 
sitzende des Dienststellenwahlaussdiusses die An-j (4) Ein Bediensteter, der zur Briefwahl berech
zahl der gemäß S 15 Abs. 3 übernommenen tigt ist (§ 11), kann seine Stimme auch vor dem 
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Dienststellenwahlaussmuß abgeben. Benützt er 
zur Stimmabgabe nimt das ihm zugestellte Wahl
kuvert und den ihm zugestellten Stimmzettel, 
so hat ihm der Vorsitzende des Dienst.stellen~ 
wahlaussdmsses ein Wahlkuvert und einen 
Stimmzettel zu übergeben und dies in der 
Niederschrift (§ 19 Abs. 1) besonders zu ver
merken. Die Abgabe der Stimme ist im Abstim
mungsverzeichnis mit dem Hinweis „Briefwähleru 
einzutragen. 

(5) Im Zweifel hat der Wähler seine Identität 
durch Urkunde, Zeugen oder dergleichen nachzu
weisen. 

Briefwahl 

laufe der gemäß § 20 Abs. 4 des Bundes-Personal
vertretungsgesetzes festgesetzten Zeit für beendet 
zu erklären. Hierauf haben alle Personen mit 
Ausnahme der Mitglieder des Dienststellenwahl
aussdmsses und der Wahlzeugen das Wahllokal 
zu verlassen. 

(2) Unmittelbar nam Beendigung der Stimm
abgabe hat der Vorsitzende des Dienststellen
wahlausschusses die in der Wahlurne befindlichen 
Umschläge zu mischen, sodann die Wahlurne zu 
entleeren, die Anzahl der Umschläge zu zählen 
und die Obereinstimmung der Anzahl der Um
schliige mit der Zahl der im Abstimmungsver
zeichnis vermerkten Wähler festzustellen. Sodann 
hat der Vorsitzende des Dienststellenwahlaus-

§ 22, (1) Wahlberechtigte, die zur brieflichen schusses die Umsd:iläge zu öffnen und gemeinsam 
Stimmabgabe berechtigt sind (§ 11), können ihre mit den übrigen Mitgliedern des Dienststellen
ausgefüllten Stimmzettel dem Dienststellenwahl- wahlausschusses die Gültigkeit der Stimmzettel 
aussmuß durch die Post einsenden. Der Stimm- zu prüfen sowie die Zahl der ungültigen Stimmen 
zettel muß sich in dem vom Dienststellenwahl- festzustellen. Der Vorsitzende des Dienststellen
ausschuß übermittelten Umschlag (Wahlkuvert) wahlausschusses hat hierauf die ungültigen 
befinden, der zur Wahrung des Wahlgeheim- Stimmzettel mit fortlaufenden Zahlen zu ver
nisses keinerlei Aufschrift oder Zeichen tragen sehen, die gültigen Stimmzettel nach Wahler
darf, die auf die Person des Wählers sdilleßen gruppen zu ordnen und schließlim gemeinsam 
lassen. Dieser Umschlag ist in den vom Dienst- mit den übrigen Mitgliedern des Dienmtellen
stellenwahlausschuß ebenfalls übermittelten zwei- wahlausschusses die Zahl der für die einzelnen 
ren Umschlag (Briefumschlag) zu legen und im Wahlergruppen gültig abgegebenen Stimmen 
Postwege dem Dienstste!lenwahlausschuß zu festzustellen. 
übermitteln. . . § 24. (1) Die Anzahl der auf die einzelnen 

(2) D.er ve:,schlos~ene Bnefums~~ ist ''." Wählergruppen entfallenden Mandate ist mittels 
rechtzeitig zu uberm1tteln, daß er spatesteno hts der Wahlzahl zu ermitteln. Die Wahlzahl ist wie 
zum Ablauf ~er für die Stimmabgabe fest?•- folgt zu berechnen: 
setzten Zeit heim Dienststellenwahlausschuß em-1 a) Die Zahlen der für jede Wählergruppe ab-
langt. gegebenen gültigen Stimmen werden, nach 

(3) Der Vorsitzende des Dienststellenwahlaus-, ihrer Größe geordnet, nebeneinander ge-
schusses hat auf den einlangenden Briefum- ' schrieben; unter jede dieser Zahlen wird 
schliigen Datum und Uhrzeit des Einlangens zu ihre Hälfte, unter diese ihr Drittel, Viertel 
vermerken. Die eingelangten Briefumschläge sind und nach Bedarf auch ihr Fünftel, Sechstel 
von ihm uneröffnet unter Verschluß bis zu deren usw. geschrieben. Als Wahlzahl gilt, wenn 
Eröffnung gemäß Abs. 4 aufzubewahren. drei Mitglieder des Dienststellenaussmusses 

(4) Nadi Beendigung der Stimmabgabe (§ 23 zu wählen sind, die drittgrößte, bei vier 
Abs. 1) hat der Vorsitzende des Dienststellen- Mitgliedern des Dienststellenausschusses die 
wahlausschusses vor diesem Ausschuß die über- viertgrößte usw. der angeschriebenen 
mittelten Briefumschläge zu öffnen und das uner- Zahlen. 
öffnete Wahlkuvert in die Wahlurne zu legen. b) Jeder Wählergruppe werden so viele Man-
Die Abgabe der Stimme ist im Abstimmungs- date zugezählt, als die Wahlzahl in der 
verzeidmis (§ 21 Abs. 3) mit dem Hinweis „Brief- Zahl der für sie gültig abgegebenen Stim-
v.rähler" einzutragen. Der Briefumschlag ist vom men enthalten ist. 
Dienststellenwahlausschuß zu den Wahlakten zu c) Haben nach dieser Berechnung mehrere 
nehmen. Zu spät einlangende Briefumschläge Wählergruppen den gleichen Anspruch auf 
sowie Briefumschläge von Bediensteten, die ihr ein ~andat, so. ent~dieidet. die Zahl der 
Wahlrecht vor dem Dienststellenwahlausschuß Reststtmmen; bet gleicher Sttmmenzahl ent-
bereits unmittelbar ausgeübt haben (§ 21 Abs. 4), scheidet das Los-, . . . 
sind uneröffnet mit dem Vermerk „Zu spät ein- (2) Das Wahlergebn1s und die zu semer Erm1tt-
gelangt" oder „Wahlrecht unmittelbar ausgeübt" hmg führenden Festst•l!ungen und Berechnungen 
zu den Wahlakten zu legen. Der Vorgang ist in smd m der Niederschrift .C§ 19 Abs. l) festzu-
der Niederschrift(§ 19 Abs. 1) zu vermerken. halten oder dieser anzuschließen. 

§ 25. (1) Die auf die Wählergruppe entfallen
E r mit tl u n g des Wahlergebnisses: den Mandate sind den im Wahlvorschlag ange-

§ 23. (1) Die Stimmabgabe ist vom Vorsitzen- gebenen Bewerbern nach der Reihe ihrer Nen
den des Dienststellenwahlausschusses mit dem Ab- nung zuzuteilen. 
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(2) Die auf einem Wah!yorschlag den gewählten! § 30. Der Zentralausschuß ist, soweit § 24 des 
Mitgliedern des Dienststellenausschusses folgen~ 

1

: Bundes-Personalvertretungsgesetzes nkhts an
den Wahlwerber gelten als Ersatzmänner dieser deres bestimmt, jeweils gemeinsam mit den 
Mitglieder (§ 21 Abs. 4 des Bundes-Personalver- ~ Dienststellenaussdiüssen des Zentralaussdiußbe
tretu~gesetzes). Scheidet der E~atzmann aus j reiches zu wählen. 
dem D1enststellenaussdmß aus, weil der Grund• § 31 Der Zentralwahlausschuß (§ 18 des Bun
des R~hens der Mitgliedschaft jenes Mitgliedes\ des-Pe;sonalvertretungsgesetzes) besteht, wenn 
des D1en.sts~enaussdtusses, an dess~n Stel~e er , zum Zentralaussdluß weniger als JOOO L-andes
getret_en ist, in ;veg!all kommt, so tritt e~ wieder\ tehrer wahlberechtigt sind, aus fünf Mitgliedern. 
an seine ursprunghche Stelle auf der Liste der Sind zum Zentralausschuß 3000 bis 5000 Landes
Ersatzmänner. lehrer wahlberechtigt, so besteht der Zentral-

wahlausschuß aus sieben Mitgliedern, sind zu 
W a h 1 • k t e n ihm mehr als 5000 Landeslehrer wahlberechtigt, 

§ 26. (1) Die Niederschrift (§ 19 Abs. !) ist so besteht der Zentralwahlausschuß aus neun Mit
von den Mitgliedern des Dienststellenwahlaus- gliedern. 
schusses zu unterfertigen. Wird die Niederschrift S 32• (l) Die Ausschreibung der Wahl des 
nidit '9"0n allen Mitgliedern des Dienststellen~ Zentralausschusses ist von den Dienststellenwahl~ 
wahlaussdtusses unterfertigt, so ist der Grund aussdtüssen des Zentralausschußbereiches zugleich 
hiefür anzugeben. · d A -< "bu d w hl d D' 

, „ mit er ussu:1re1 ng er a es 1enst-
(l) Die Wahlakten (Wahlvorschlage, Wahl-, stellenausschusses in der gleichen Art wie die 

ku_ndri:achu_ng, Wähler~iste, Ab.stimmun.!?sver- Ausschreibung dieser Wahl kundzumachen. 
zeid_tnis, ?tunrnzettel, Briefumschläge und Nieder- (Z) Die Wahlkundmachung im Sinne des § 5 
sdmft) smd 1ll einem t:msdllag zu verwahren, Abs. 2 hat auch die Zahl der zu wählenden Mit
der 1n Ge?enwa~t des D1enststellenwahlausschus- glieder des Zentralausschusses, den Hinweis, daß 
ses zu versiegeln ist. ! Wahlvorschläge schriftlich beim Vorsitzenden des 

(3) Sobald das Wahlergebnis rechtskräftig ge-1 Zentralwahlaussdlusses spätestens drei Wochen 
worden ist, sind die Wahlakten vom Vorsitzen-

1

. vor dem (ersten) Wahltage eingebracht werden 
den des Dienststellenwahlausschusses in Verwah- müssen, widrigenfalls sie nidlt berücksichtigt 
rung zu nehmen und bis zur Neuwahl des Dienst- ; werden, den Hinweis, daß die Wahlvorschläge 
stellenausschusses aufzubewahren. Sie sind sodann \ nicht mehr Bewerber (Wahlwerber) enthalten 
vom neubestellten Dienststellenwahlausschuß zu , dürfen als die doppelte Zahl der zu wählenden 
vernichten. \ Mitglieder des Zentralausschusses, widrigenfalls 

1 jene Wahlwerber, die diese Zahl übersdireiten, 
Verkündung des Wahl er geb n iss es J als nicht angeführt gelten, und die Mindestzahl 

§ 27. Die Gewählten sind vom Dienststellen- \ der Untersc!'riften . vo;i zum Zentralaussdiuß 
wahlausschuß unmittelbar nach der Feststellung Wahlberechtigten, die Jeder Wahlvorsdilag auf
des Wahlergebnisses von ihrer Wahl zu verstän- weisen muß, zu enthalten. 
digen. Mit der Zustellung der Verständigung gilt § 33. Der Zentralwahlaussdmß hat die zuge
der Gewählte als Mitglied des Dienststellenaus- lassenen Wahlvorschläge den Dienststellenwahl
schusses. aussdiüssen seines ßereidies spätestens ad:it Tage 

Wahlanfechtung 

§ 28. (1) Wird eine Wahl im Sinne des § 20 
Abs. 10 des Bundes-PersonalvertretUngsgesetzes 
für ungültig erklärt, so ist ~ie unverzüglich neu 
auszuschreiben und durchzuführen. 

(2) Wurde nicht die gesamte Wahl für ungültig 
erklärt, sondern 11ur in einem Teile dieser eine 
Verletzung des Wahlverfahrens festgestellt, so 
ist dieser Teil der Wahl unverzüglich zu wieder
holen. 

ABSCHNITT II 

Errichtung von Zentra!aussdiüssen 

§ 29. Auf die Wahl der Mitglieder der 
Zentralausschüsse (§ 13 des Bundes-Personalver
tretungsgesetzes) finden, soweit in den folgenden 
Vorschriften dieses Abschnittes nichts anderes be
stimmt wird, die Bestimmungen des Abschnittes I 
sinngemäß Anwendung. 

vor dem (ersten) Wahltage mitzuteilen. Die 
Bekanntmachung dieser Wahlvorschläge obliegt 
den Dienststellenwahlaussdiüssen. 

§ 34. (1) Für die Wabl des Zentralaussdiusses 
sind amtliche Stimmzettel aus grünem Papier 
vorzusehen. 

(2) Die Stimmabgabe hat bei dem Dienststellen
wahlausschuß zu erfolgen, der bei jener Dienst
stelle im Sinne des § 4 Abs. 3 des Bundes
Personalvertretungsgesetzes gebildet ist, der der 
Wahlberechtigte angehört. 

(3) Dem zur Briefwahl Berechtigten ist über 
die Bestimmung des § 11 Abs. 3 hinaus auch 
ein amtlicher Stimmzettel für die Wahl des 
Zentralaussdiusses zu übermitteln (auszuhän~ 
digen). 

(4) Der Vorsitzende des Dienststellenwahlaus
schusses hat dem Wähler über die Vorsdlrift 
des § 21 Abs. 1 hinaus auch einen amtlichen 
Stimmzettel für die Wabl des Zentralausschusses 
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zu übergeben, und der Wähler hat auch diesen in den der Zeitpunkt oder die Ereignung fällt, 
Stimmzettel auszufüllen und gemeinsam mit wonach sidi der Anfang der Frist riditen soll. 
jenem für die Wahl des Dienststellenausschusses (2) Nach Wochen bestimmte Fristen beginnen 
in das Wahlkuvert zu legen. mit dem Tage, in den der Zeitpunkt oder die 

(5) Ist ein Landeslehrer nur für die Wahl des Ereignung fällt, wonach sich der Anfang der 
Zentralausschusses und nicht auch für die Wahl Frist richten soll, und enden mit .dem Ablaufe 
eines Dienststellenausschusses wahlberechtigt, so desjenigen Tages der nach der bet~end~ll-Frist
hat er sein Wahlrecht bei dem Dienststellenwahl- bestimmung in Betracht kommenden Woche, der 
ausschuß auszuübent der bei jener Dienststelle durch seine Benennung dem Tage entspricht, an 
gebildet ist, in deren Stand er geführt wird. dem die Frist begonnen hat. 
Diesen Landeslehrern ist außer dem amtlidten (3) Der Beginn und der Lauf einer Frist wird 
Stimmzettel für die Wahl des Zentralausschusses durch Sonn- und Feiertag, einen Samstag oder 
kein sonstiger Stimmzettel zu übermitteln oder den Karfreitag nicht behindert. 
zu übergeben. ( 4) Fällt das Ende einer Frist auf einen Sonn-

. . oder Feiertagt :auf einen Samstag oder den Kar-
§ 35. (1) Der Vomtzende des Dienststellen- f ·r g 0 det d" F · ""eh tf 1 d 
hl -'- h d" f" d" W hl d z l ; rei a , s en ie rtst am na s o gen en 

wa aussuiusses at ie ur 1e a es entra - : W kta e I t d b t ff d W kt d K 
eh b b 

· 
1 

. 
5

. d ' er g . s er e re en e er ag er ar-
auss usses a gege enen Stimmzette im mne es fre"ta od e·n S t d d' p · 

b d dd
. 

1 
.. 1 g er 1 amsag,soenet ie ristam 

§ 23 A s. 2 geron ert zu ordnen un ie ur nächstfolgenden Werkta 
di:' einzelnen Wählergruppen gültig abgegebenen (5) Die Tage des Po;~enlaufes werden in die 
Summen fe:tzustellen: . . Frist nicht eingerechnet. 

(2) Das m der Dienststelle erzielte Ergebnu; (6) Arbeitstage im Sinne dieser Verordnung 
der Wahl zum Zentralausschuß ist dem Zentral- : sind die Schultage. 
wahlaussd1uß vom Vorsitzenden des Dienst- t 

stellenwahlausschusses ohne Verzug sowohl tele- f 

phonisch oder, wenn dies nicht möglich ist, tele- 1 

graphisch als auch schriftlich mitzuteilen. Eine 

ABSCHNITT IV 

Übergangsbestimmungen 

Verlautbarung dieses Teilwahlergebnisses ist un- S 39. (1) Die Wahlausschüsse sind von den 
statthaft. Leitern der Dienststellen im Sinne des § 34 Abs. 2 

{3) Erscheint ein Wahlwerber, der in mehreren des Bundes-Personalvertretungsgesetzes spätestens 
Wahlvorschlägen genannt ist, als mehrfach ge- acht Wochen vor dem ersten Wahltage an!äßlim 
wählt, ro hat er über Aufforderung des Dienst- der erstmaligen Wahl der Personalvertretungen 
stellenwahlaussdiusses binnen einer Woche zu er- (§ 33 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes) zu 
klären, für welchen Wahlvorschlag er sidt ent- bestellen. . „ • • 

scheidet· auf den anderen Listen ist er nach 1 (2) Der Bescheid uber die Bestellung emes 
Abgabe> seiner Erklärung zu streichen. Unterläßt ~ ~and:slehrers zum Mitglied ein;es :-Wahlausschusses 
der Wahlwerber die fristgerechte Erklärung, so ist diesem. Landeslehrer. schnftlich zuzustellen. 
ist er auf sämtlichen Listen zu streichen. Der Bescheld hat auch d1e Namen und Geburts-

daten der anderen Mitglieder des Wahlausschusses 
§ 36. Den Wahlakten des Zentralwablaus- zu enthalten. 

schusses im Sinne des § 26 Abs. 2 sind die gemäß (3) Jede wahlwerbende Gruppe ist berechtigt, 
§ 35 Abs. 2 erfolgten Mitteilungen des Vor- ab dem Tage der Zulassung ihres Wahlvorschlages 
sitzenden der Dienststellenwahlaussmüsse anzu- (§ 10) einen Vertreter in den Wahlausschuß zu 
schließen. Die Aufbewahrung der Wahlakten ob- entsenden. Dieser Vertreter ist im Wahlvor
liegt dem Vorsitzenden des Zentralwahlaus- schlag zu nennen; er hat sich durdl ein Schreiben 
schusses. des Zustellungsbevollmächtigten der wahlwerben-

§ 37. (1) Die Verständigung der in den den Gruppe (§ 9 Abs. 2) auszuweisen. Der Ver
Zentralausschuß Gewählten im Sinne des § 27 'treter bat im Wahlausschuß Stimmrecht. Wird 
obliegt dem Zentralwahlausschuß. der Wahlvorschlag zurückgezogen (§ 10 Abs. 4), 

(2) Der Zentralwahlausschuß hat das Ergebnis so verliert der Vertreter das Recht der Teil
der Wahl den Dienststellenwahlausschüssen des nahme an den Sitzungen des Wahlausschusses. 
Zentralausschußbereiches zur Verlautbarung mit-; 
zuteilen. 

ABSCHNITT III 

Gemeinsame Bestimmungen 

§ 38. (1) Bei der Berechnung der in dieser 
Verordnung festgesetzten Fristen, die nadJ Tagen' 
bestimmt sind, wird der Tag nicht mitgeredinet. 

ABSCHNITT V 

Schlußbestimmungen 

§ 40. Diese Vernrdnung tritt mit dem 30. Sep
tember 1967 in Kraft. 

Der Landeshauptmann: 

Mank 

Erhältli-t.h im ~nverlag der Srad.dl.iVl~, I. Rathaus, Stiege 7, H~e, und in der Vtrlu.ufssu.lle der O.sterre~n Staau. 
dtudcete; - Wiener Zeitung, J. WolheJle 'i:!a. Verkaufspreis l·- S. 

Dru&: der Osterreidllsdien Staatsdrud.t.erei 


